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Das Role Kreuz.

Die philantropische Arbeit des Raten Kreuzes ver-
dient allseitige Anerkennung und ist der Beitritt zu

dieser Organisation als Passivmitglied ^Jahresbeitrag
min, Jr. 2, —>, jedermann bestens zu cmpsehlen.

j Mündliche Anmeldungen nimmt das Rot-Kreuz-
Pflegcrinnenheim entgegen, schriftliche Anmeldungen

sind an den Bereinsvoistnnd, Präsident Hrn, ?l. Zehn-

bigcr, zu richten.

5àel2Lrilcksr Zamariterbunö.

Zitziung à IsntralvorltanÄss, Zamstag 6en 11. Mai 1912.
naâiinittagz S lllir, in kaäen.

Kus 6en veànàngen:
1, In den schweiz. Samariterbund Ivcrden folgende Samaritervereine als Sektionen

aufgenommene Affeltrangen und Umgebung mit 2?. Lausanne mit 24 und Räterschen mit
27 Aktiven.

2. Dem Gesuch einer Sektion um Subvention für Materialanschaffungcn kann nicht

entsprochen werden, da die Berechtigung für solche Auslagen dem Zentralvorstand noch abgeht,
2. Das Zentralsekretariat des Zentralvereins vom Roten Kreuz schreibt, daß der Bundesrat

den schweizerischen Samariterbund als Hülfsorganisation des Roten Kreuzes offiziell aner-
kannt habe, daß jedoch allen Samaritern das Tragen der Armbinde mit
dem roten Kreuz unterlagt sei.

l. Der Delegicrtenversammlung soll beantragt werden, es seien die Erträgnisse deS

Henri Dunant-Fonds zum Kapital zu schlagen, bis sich anderweitige Berwendung als not-

wendig und nützlich erweise.
ö. An die Delegiertenversammlnng des schweiz. Militärsanitätsvereins in Ehur wird

del Zentraipräsident abgeordnet. richtigen Auszug aus dem Protokoll:
kans vtt.

Oie -elm Sebote à
Angesichts der Anklagen, die vor einiger

Zeit in der italienischen Presse wegen des

Verhaltens der türkischen Soldaten gegen den

Feind erhoben wurden, dürften die „nach-

stehenden Belehrungen" interessieren, die dem

türkischen Soldaten bisher vorgelesen wurden,

setzt aber auch gedruckt übergeben werden.

Sie find dem „Osman. Llohd" von miii-
tärischer Seite zur Verfügung gestellt worden

und lauten:

Soldaten!
k. Unser heiliger Kommandant, unser ge-

liebter Padischah, hat euch in dem Kriege

nur gegen die Feinde geschickt, nicht gegen

die friedliche Bevölkerung! Deshalb habt ihr

tiirkilcken 5ol6citen.

nur mit den feindlichen Soldaten zu kämpfen.

Ihr dürft nie der ruhig gebliebenen Bevöl-

kernng gegenüber euer Gewehr gebrauchen.

Die Bevölkerung des feindlichen Landes wird

nur dann als Feind betrachtet, wenn sie die

Waffe gebraucht.
2. Mit den feindlichen Soldaten dürft ihr

nur in anständiger Weise kämpfen! Schießt

nie auf den Feind, der Pardon verlangt oder

die Waffe niedergelegt hat! Schießt nie ans

die Geistlichen des Feindes, auf die Sanitäts-

Mannschaften, die das Rote Kreuz tragen,

auf die Krankenhäuser, auf die Krankenkara-

wanen, sowie auf die Bewaffneten, welche

diese begleiten! In Orten, wo Kranke liegen,

sollt ihr nie den Eingang erzwingen!


	Schweizerischer Samariterbund

